
348 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

mit Genugtuungüber die fortgesetzten Bemühungen des51/156. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Ver-
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz um die Förderung besserung des Schutzes und der Sicherheit der
und Bekanntmachung der beiden Zusatzprotokolle, diplomatischen und konsularischen Vertretungen

feststellend, daß die sechsundzwanzigste Internationale
Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz vom 3. bis 7. Dezem- Die Generalversammlung,
ber 1995 in Genf abgehalten wurde,

1. begrüßtdie praktisch universale Annahme der Genfer
Abkommen von 1949 und die Annahme der beiden Zusatz-3

protokolle von 1977 durch immer mehr Staaten;2

2. appelliert an alle Vertragsstaaten der Genfer Ab-
kommen von 1949, in Erwägung zu ziehen, soweit nicht
bereits geschehen, möglichst bald Vertragsparteien der Zusatz-
protokolle zu werden;

3. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des
Protokolls I sind, beziehungsweise alle Staaten, bei denen dies
noch nicht der Fall ist,auf, sobald sie Vertragsparteien des
Protokolls I werden, die in Artikel 90 dieses Protokolls
vorgesehene Erklärung abzugeben;

4. fordertalle Vertragsstaaten der Zusatzprotokolleauf,
für ihre weite Verbreitung und vollständige Anwendung zu
sorgen;

5. vermerkt mit Genugtuung, daß sich die sechsund-
zwanzigste Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
Konferenz die am 1. September 1993 verabschiedete Schluß-
erklärung der Internationalen Konferenz zum Schutz von unter Hinweis darauf, daß alle Personen, die solche
Kriegsopfern zu eigen gemacht hat, in der die Notwendigkeit Vorrechte und Immunitäten genießen, unbeschadet ihrer4

einer Steigerung der Wirksamkeit des humanitären Völker- Vorrechte und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und
rechts bekräftigt wird; sonstigen Vorschriften des Empfangsstaats zu achten,

6. stellt fest, daß sich die sechsundzwanzigste Interna-
tionale Konferenz außerdem die von einer zwischenstaatlichen
Sachverständigengruppe ausgearbeiteten Empfehlungen zu
eigen gemacht hat, die darauf abzielen, die Schlußerklärung in
konkrete Maßnahmen umzusetzen, so auch die Empfehlung,
daß der Verwahrer der Genfer Abkommen von 1949 regel-
mäßige Tagungen der Vertragsstaaten dieser Abkommen ver-
anstalten soll, um allgemeine Probleme im Zusammenhang mit
der Anwendung des humanitären Völkerrechts zu behandeln;

7. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung auf der Grundlage
der von den Mitgliedstaaten eingegangenen Informationen
einen Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle vorzulegen; in der Überzeugung, daß die Rolle der Vereinten Nationen,

8. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu lung vom 15. Dezember1980 eingeführten und in späteren
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer Versammlungsresolutionen weiter ausgeführten Berichts-
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer verfahren gehören, wichtig ist für die Förderung der Bemühun-
dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. gen um die Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

und Vertreter

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs ,5

im Bewußtseinder Notwendigkeit, freundschaftliche Be-
ziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu
entwickeln beziehungsweise zu festigen,

überzeugt, daß die Achtung der Grundsätze und Regeln des
Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen
Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale Ge-
staltung der Beziehungen zwischen den Staaten und für die
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen ist,

bestürztüber die in jüngster Zeit verübten Gewalthand-
lungen gegen diplomatische und konsularische Vertreter sowie
gegen Vertreter und Bedienstete internationaler zwischen-
staatlicher Organisationen, die unschuldige Menschenleben
gefährdet oder gefordert und die normale Tätigkeit dieser
Vertreter und Bediensteten schwer behindert haben,

besorgtüber die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter,

sowie unter Hinweisdarauf, daß diplomatische und
konsularische Räumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt
werden dürfen, die mit den diplomatischen oder konsulari-
schen Aufgaben unvereinbar ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Staaten die
Pflicht haben, alle geeigneten und nach dem Völkerrecht
erforderlichen Maßnahmen, so auch Maßnahmen präventiver
Art, zu ergreifen und die Täter vor Gericht zu bringen,

mit Genugtuungüber die diesbezüglichen Maßnahmen,
welche die Staaten gemäß ihren internationalen Verpflichtun-
gen bereits ergriffen haben,

zu der auch die mit Resolution 35/168 der Generalversamm-

diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des General-
sekretärs ;5
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2. verurteilt entschiedendie Gewalthandlungen gegen den Guten Diensten des Generalsekretärs, und ersucht den
diplomatische und konsularische Vertretungen und Vertreter Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht erscheint, den
sowie gegen Vertretungen und Vertreter internationaler zwi- unmittelbar betroffenen Staaten seine Guten Dienste an-
schenstaatlicher Organisationen und gegen Bedienstete dieser zubieten;
Organisationen und unterstreicht, daß es für solche Hand-
lungen niemals eine Rechtfertigung geben kann;

3. fordertdie Staatennachdrücklich auf, die Grundsätze zu erstatten;
und Regeln des Völkerrechts für die diplomatischen und
konsularischen Beziehungen genau zu beachten, anzuwenden
und durchzusetzen und entsprechend ihren internationalen
Verpflichtungen insbesondere den Schutz und die Sicherheit
der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter und Bedien-
steten zu gewährleisten, die sich von Amts wegen in ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten aufhalten, und ins-
besondere auch praktische Maßnahmen zu ergreifen, um in
ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tätigkeiten von Personen,
Gruppen und Organisationen zu verbieten, die die Begehung
von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertretungen,
Vertreter und Bediensteten befürworten, dazu anstiften, diese
organisieren oder durchführen;

4. fordert die Staaten außerdemnachdrücklich auf, auf
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zu tun,
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Ver-
tretungen, Vertreter und Bediensteten zu verhindern und die
Täter vor Gericht zu bringen;

5. empfiehltden Staaten, unter anderem im Rahmen von
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen
Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammenzuarbei-
ten, was praktische Maßnahmen zur Verbesserung des Schut-
zes und der Sicherheit diplomatischer und konsularischer
Vertretungen und Vertreter sowie was den Austausch von
Informationen über die Umstände betrifft, unter denen sich alle
schwerwiegenden diesbezüglichen Verstöße ereignet haben;

6. fordert die Staatennachdrücklich auf, im Einklang
mit dem Völkerrecht auf nationaler und internationaler Ebene
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden Mißbrauch b) Förderung der Mittel und Methoden für die friedliche
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitä- Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten, einschließlich
ten zu verhindern, insbesondere schweren Mißbrauch, nament- der Inanspruchnahme und der uneingeschränkten Achtung des
lich in Verbindung mit Gewalthandlungen; Internationalen Gerichtshofs,

7. empfiehltden Staaten, eng mit dem Staat zusammen- c) Förderung der fortschreitenden Entwicklung des
zuarbeiten, in dessen Hoheitsgebiet es zum Mißbrauch Völkerrechts und seiner Kodifizierung,
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitä-
ten gekommen ist, so auch indem sie Informationen austau-
schen und seinen Justizbehörden Unterstützung gewähren,
damit die Täter vor Gericht gebracht werden;

8. fordert die Staatenauf, zu erwägen, soweit nicht
bereits geschehen, Vertragspartei der Rechtsakte zu werden,
die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen
und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen;

9. fordert die Staatenaußerdem auf, im Falle einer
Streitigkeit im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen ihre
internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der
Vertretungen beziehungsweise die Sicherheit der in Ziffer 2
genannten Vertreter und Amtsträger von den Mitteln der
friedlichen Streitbeilegung Gebrauch zu machen, so auch von

10. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär gemäß
Ziffer 9 der Resolution 42/154 vom 7. Dezember 1987Bericht

11. ersuchtden Generalsekretär, gemäß Ziffer 12 der
Resolution 42/154 jährlich einen Bericht zu dieser Frage
herauszugeben, der auch eine analytische Zusammenfassung
der nach Ziffer 10 eingegangenen Berichte enthält, sowie seine
anderen Aufgaben gemäß derselben Resolution wahrzuneh-
men;

12. beschließt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.
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51/157. Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 44/23 vom 17. No-
vember 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker-
rechtsdekade der Vereinten Nationen erklärt hat,

sowie unter Hinweisdarauf, daß die Dekade gemäß
Resolution 44/23 unter anderem die folgenden Hauptziele
verfolgen soll:

a) Förderung der Akzeptanz und Achtung der Grundsät-
ze des Völkerrechts,

d) Förderung der Lehre, des Studiums, der Verbreitung
und eines besseren Verständnisses des Völkerrechts,

ferner unter Hinweisauf ihre Resolution 49/50 vom
9. Dezember 1994 mit dem in der Anlage enthaltenen Aktivitä-
tenprogramm für den dritten Abschnitt (1995-1996) der
Dekade,

mit dem Ausdruck ihres Dankesan den Generalsekretär für
seinen gemäß Resolution 50/44 vom 11. Dezember 1995
vorgelegten Bericht ,6

nach Behandlungdes genannten Berichts,

A/51/278 und Add.1.6




